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1 Allgemeine Regelungen 
 

 

1.1 Geltungsbereich 
 

 

1.1.1 Diese Regelungen gelten grundsätzlich für das 
Verfahren zur Prüfung und Durchsetzung von 
Erstattungsansprüchen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) im Innenverhältnis. Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob die Schäden zu Lasten der BA, des Bundes, der 
Länder oder sonstiger Körperschaften (z.B. auf Grund 
von Verwaltungsvereinbarungen) eingetreten sind. 
 

Geltungsbereich 

1.1.2 Diese Vorschriften finden auf folgende Personenkreise 
Anwendung: 
 

• Beamtinnen und Beamte der BA, 
• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA,  
• Nachwuchskräfte 

Beschäftigte der BA als Mitglieder der 
Trägerversammlung der gemeinsamen     
Einrichtungen (gE); kommunale Mitglieder der 
Trägerversammlung werden analog 1.1.3 (kommunale 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) behandelt. 
 

Personenkreis 

1.1.3 Gesonderte Regelungen finden für folgende 
Personenkreise Anwendung: 
 
• Kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

 
Die Regelungen über das Verfahren bei festgestellten 
Vermögensschäden (VfV) gelten für kommunale 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gemeinsamen 
Einrichtungen (gE) insoweit, dass diese Aufgaben der 
BA nach dem SGB II wahrnehmen. Die VfV gelten für 
diesen Personenkreis insofern, als die Schadenshöhe 
bzw. die Beteiligung an einer Verursachung eines 
Vermögensschadens festgestellt wird. Ein Rückgriff der 
BA im Umfang des festgestellten Schadens ist nur 
gegenüber dem kommunalen Dienstherrn/Arbeitgeber 
möglich, da zwischen der BA und der kommunalen 
Mitarbeiterin bzw. dem kommunalen Mitarbeiter kein 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis besteht. Die Entscheidung 
über eine mögliche Haftbarmachung im Innenverhältnis 
zur/zum kommunalen Mitarbeiter/in obliegt dann dem 
kommunalen Dienstherrn/Arbeitgeber. 
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1.2 Rechtsgrundlagen 
 

 

1.2.1 Rechtsgrundlagen sind: 
• bei Beamtinnen und Beamten: § 75 BBG  
• bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern: § 3 Abs. 

8 TV-BA, 
 

Nach § 75 BBG bzw. § 3 Abs. 8 TV-BA i.V.m. § 75 BBG 
hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter den von ihm 
verursachten Vermögensschaden zu erstatten, wenn der 
Vermögensschaden auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln beruht. Es kommt hierbei nicht 
darauf an, ob der Schaden in Ausübung eines 
öffentlichen Amtes oder einer fiskalischen Tätigkeit 
verursacht wurde. 
 
Durch die Anwendbarkeit der Vorschriften des § 75 BBG 
(ggf. i.V.m. § 3 Abs. 8 TV-BA) wird die verschärfte 
Haftung nach den Regelungen des BGB zwischen der 
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der BA 
ausgeschlossen. 
 

 

1.3 Grundsätze und Begriffe 
 

 

1.3.1 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA haben im 
Rahmen ihrer Tätigkeit Rechts-und 
Verwaltungsvorschriften sowie Einzelanweisungen zu 
beachten und ferner die Pflicht, die Belange der BA zu 
fördern und Vermögensschäden vorzubeugen. Sie sind 
verpflichtet, zu Vermögensschäden führende 
Entscheidungen (Ereignisse) aufzugreifen und weitere 
Schäden zu verhindern. Von einem begründeten 
Verdacht auf eine Schädigung durch eine strafbare 
Handlung ist die/der Vorsitzende der Geschäftsführung 
unverzüglich zu unterrichten. 
 

Pflichten 

1.3.2 Die im Einzelfall gewonnenen Erkenntnisse sind als 
Führungsinstrument und zur Fachaufsicht zu nutzen. Die 
Führungskräfte haben daher die Pflicht, erhebliche bzw. 
wiederkehrende Mängel in Dienstbesprechungen oder 
Mitarbeitergesprächen mit dem Ziel zu erörtern, die 
Vermögensschäden zu reduzieren sowie Arbeitsqualität 
und organisatorische Abläufe zu verbessern. 
Bereichs-übergreifende Fragen und 
Schnittstellenprobleme sind ggf. in gemeinsamen 
Dienstbesprechungen zu behandeln. 
 

Qualitäts- 
verbesserung 

1.3.3 Im Interesse der betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen eingeleitete Verfahren innerhalb von 
sechs Monaten zum Abschluss gebracht werden. Damit 
soll auch einem möglichen Einwand, der 
Erstattungsanspruch sei verwirkt, begegnet werden. 
Inder Regel dürften beispielsweise bei 
Flüchtigkeitsfehlern und Bearbeitungsmängeln, die 

Zügige Bearbeitung 
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bereits bekannt sind, aufwändige Feststellungen 
entfallen (vgl. Nr. 3.1.4). 
 

1.3.4 Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn die 
Vermögenseinbuße (vgl. § 249 BGB) durch eine 
schädigende Handlung von Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern bewirkt wird (unmittelbarer Schaden) oder 
die BA gegenüber einem Dritten für eine 
Pflichtverletzung von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 
einzutreten hat (mittelbarer Schaden). 
 

 

1.3.5 Vermögensschäden können beispielsweise entstehen 
durch: 
 

• zu Unrecht bewilligte Leistungen, 
• verspätete Berücksichtigung von 

Änderungstatbeständen, 
• versäumte Geltendmachung eines 

Regressanspruchs gegen Dritte oder       
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl. Nr. 1.4.10), 

• Verlust oder Beschädigung BA-eigener bzw. der 
BA zur Nutzung überlassener Gegenstände, 

• Zinsverlust bei vorzeitiger Auszahlung von 
Haushaltsmitteln, 

• Kassenfehlbeträge, 
• unzureichende Visaprüfung (DA 13 KEBest), 
• Weitergabe von Kennwörtern für Eingaben in den 

zahlungswirksamen Verfahren (auch an 
Vorgesetzte), 

• Mietzahlungen bei verspäteter Abmietung, 
• unrichtig gezahlte Leistungen durch fehlerhafte 

IT-Verfahren, 
• unrechtmäßige Gewährung von Förderleistungen 

an Betriebe oder Maßnahmeträger, 
• ungerechtfertigten bzw. überdimensionierten 

Maßnahmeeinkauf 
• missbräuchliche Benutzung von 

Dienstkraftfahrzeugen für Privatfahrten, 
• Schadensersatzzahlung wegen fehlerhafter 

Beratung, 
• Schadensersatzzahlung wegen zu langer 

Bearbeitungszeiten und dadurch verursachten 
Vermögensschäden bei Dritten. 

 

Beispiele 

1.3.6 Steht der Empfängerin bzw. dem Empfänger einer zu 
Unrecht gewährten Leistung eine andere - dem gleichen 
Zweck dienende - Leistung zu, liegt ein 
Vermögensschaden nur in der Höhe vor, in welcher die 
zu Unrecht gewährte Leistung die an sich zustehende 
Leistung übersteigt. In anderen Fällen ist die 
Aufrechnung nur zulässig, wenn die Ersparnis anderer 
Aufwendungen feststeht; eine Vermutung reicht hierfür 
nicht aus. Entsprechend Nr. 3.1.6 ist jedoch auf eine 
Ermittlung der tatsächlich zustehenden Leistung zu 

Vorteilsausgleich 
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verzichten, wenn der Sachverhalt eine 
haftungsrechtliche Entscheidung zulässt. 
 

1.3.7 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter haben ihre 
Dienstpflichten verletzt, wenn sie durch ihr Tun oder 
Unterlassen objektiv gegen den Inhalt der ihnen 
obliegenden Pflichten verstoßen haben. Die Pflichten der 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ergeben sich aus den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften (vgl. z.B. §§ 60 ff. 
BBG, § 3 Abs. 1 TV-BA) sowie aus Einzelanweisungen, 
die allgemeine und besondere Regelungen über die 
Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben festlegen. 
Auch die nicht ordnungsgemäße Ausübung der 
Dienstaufsicht sowie eines gesetzlich eingeräumten 
Ermessens sind Dienstpflichtverletzungen. 
 

Dienstpflicht- 
verletzung 

1.3.8 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter haben einen Schaden 
dann verursacht, wenn ihr Handeln oder Unterlassen im 
allgemeinen und bei regelmäßigem Verlauf der Dinge 
geeignet war, den Schaden herbeizuführen (adäquater 
Kausalzusammenhang). 

Kausalzusammen- 
hang 

1.3.9 Beruht ein Schaden auf mehreren Ursachen, genügt es, 
wenn Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter eine Ursache 
davon gesetzt haben und ein adäquater Zusammenhang 
mit dem Eintritt des Schadens besteht. 
 

Mehreren Ursachen 

1.3.10 Das Verhalten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ist 
nicht als ursächlich für den eingetretenen Schaden 
anzusehen, wenn die Möglichkeit zum Eintritt des 
Schadens außerhalb aller Wahrscheinlichkeit lag und der 
Schaden nur infolge eigenartiger und besonders 
gelagerter Umstände entstanden ist. 
 

Besonders gelagerte 
Umstände 

1.3.11 Eine nachfolgende fehlerhafte Bearbeitung durch andere 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter unterbricht nicht 
zwangsläufig den Kausalzusammenhang, so dass der 
weitere Schadensverlauf auch dem ersten Schädiger 
zuzurechnen ist.  

Nachfolgende 
bearbeitung 

1.3.12 Im Rahmen einer Folgebearbeitung wird der 
Vermögensschaden dann nicht mit verursacht, wenn der 
Bearbeitungsvorgang lediglich auf Veränderungen hin 
(also nicht dem Grunde, der Dauer oder der Höhe nach) 
zu überprüfen war, eine Veränderung aber nicht 
eingetreten ist und die Unrichtigkeit der früheren 
Entscheidung auch nicht offensichtlich war (z.B. wenn 
lediglich Daten einer früheren Entscheidung 
übernommen werden) 
 

Fehlende 
Offensichtlichkeit 

1.3.13 Wird der Kausalzusammenhang nicht unterbrochen, 
haften die mit der Folgebearbeitung betrauten 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sowie die 
ursprünglichen Schädiger gemäß § 75 Abs. 1 Satz 2 
BBG bzw. §§ 421, 840 BGB als Gesamtschuldner. 

Gesamtschuld- 
verhältnis 



 7   
 
 
  

Ein Gesamtschuldverhältnis liegt auch vor, wenn 
neben Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern auch ein 
außenstehender Dritter für den Schaden 
aufzukommen hat. 
 

1.3.14 Die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs setzt 
ein Verschulden voraus und ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Das Verschulden bezieht sich 
dabei ausschließlich auf die Dienstpflichtverletzung. Das 
Erstrecken des Verschuldens auf die Folgen der 
Dienstpflichtverletzung, also den eingetretenen 
Vermögensschaden, ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
 

Verschulden 

1.3.15 Vorsätzlich handelt, wer bewusst und gewollt gegen die 
ihm obliegenden Dienstpflichten verstößt und dadurch 
einen Vermögensschaden herbeiführt.  

Bedingt vorsätzlich handelt, wer bewusst den als möglich 
erkannten Vermögensschaden billigend in Kauf nimmt. 
 

Vorsatz 

1.3.16 Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn 
verkehrserforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 
Maße verletzt wird, schon einfachste, ganz naheliegende 
Überlegungen nicht angestellt werden und das nicht 
beachtet wird, was im gegebenen Fall jedem einleuchten 
muss. Zudem sind auch subjektive, in der Individualität 
der Handelnden bzw. des Handelnden begründete 
Umstände zu berücksichtigen, etwa die Tatsache, dass 
sie/er ungeübt und Nichtfachfrau/-mann ist. Die/den 
Handelnde/n muss auch in subjektiver Hinsicht ein 
schweres Verschulden treffen.  
 

Grobe Fahrlässigkeit 

1.4 Fristen 
 

 

 Eine Fristberechnung im Zusammenhang mit der VfV ist 
nur möglich, wenn die Informationen auf einen oder 
mehrere potentieller Schädiger konkret hinweisen.  
Die Frist beginnt somit, wenn die BA Kenntnis vom 
Schaden und der Person des Schädigers hat. 
 

 

1.4.1 Erstattungsansprüche gegen Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer müssen nach § 39 TV-BA innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Fälligkeit geltend 
gemacht werden; entsprechendes gilt gemäß § 16 
TVN-BA für Nachwuchskräfte und nach den jeweiligen 
arbeitsvertraglichen Regelungen grundsätzlich auch für 
AT-Beschäftigte. 

Der Ablauf der Ausschlussfrist schließt die 
Weiterverfolgung des Anspruchs gegen die Verursacher 
eines Vermögensschadens aus.  
 
 
 
 

Ausschlussfrist bei 
Arbeitnehmern 
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1.4.2 Der Anspruch ist fällig, sobald die BA auf Grund der ihr 
bekannten Tatsachen die Möglichkeit hat, den ihr 
gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
zustehenden Erstattungsanspruch geltend zu machen. 
Dabei ist der vorsorgliche Erstattungsanspruch möglichst 
genau zu beziffern. 
 

Fälligkeit des 
Anspruchs 

1.4.3 Kann eine Entscheidung nicht vor Ablauf der 
Ausschlussfrist getroffen werden, sind die 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer einschließlich 
Nachwuchskräfte und AT-Beschäftigte vorsorglich 
schriftlich haftbar zu machen. Mit der vorsorglichen 
Inanspruchnahme wird eine endgültige Entscheidung 
nicht vorweggenommen. Die vorsorgliche 
Haftbarmachung hat durch den Bereich zu erfolgen, in 
dem der Schaden festgestellt wurde. 

Durch die vorsorgliche Haftbarmachung wird die 
Verjährung nicht unterbrochen. 
 

Vorsorgliche 
Haftbarmachung bei 
Arbeitnehmern 

1.4.4 Mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 05.02.09 
ist die Sonderregelung zur Verjährung im bisherigen § 78 
Abs. 2 BBG entfallen. Die Verjährung der Ansprüche aus 
§ 75 Abs. 1 BBG gegenüber Beamtinnen und Beamten 
richtet sich nach den allgemeinen 
Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(§§ 194 ff. BGB).  

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Erstattungsanspruch entstanden ist und die BA von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis 
erlangt hat. 

Verjährungsfrist bei 
Arbeitnehmern und 
Beamten 

1.4.5 Sobald der Erstattungsanspruch rechts- oder 
bestandskräftig festgestellt worden ist (z.B. durch Urteil 
oder Leistungsbescheid), beginnt eine neue 
Verjährungsfrist. Sie beträgt 30 Jahre (vgl. § 197 Abs. 1 
Nr. 3 BGB). 
 

Verjährungsfrist bei 
rechts- oder 
bestandkräftiger 
Feststellung 

1.4.6 Für die Berechnung und den Ablauf der Verjährungsfrist 
sind die Ausführungen zur Ausschlussfrist zu beachten. 
Im Übrigen gelten für die Hemmung, den Neubeginn und 
die Rechtsfolgen der Verjährung die allgemeinen 
Vorschriften der §§ 194 ff. BGB. 
 

Berechnung der 
Verjährungsfrist 

1.4.7 Der Eintritt der Verjährung schließt gemäß § 214 BGB die 
weitere Geltendmachung des Erstattungsspruchs nicht 
aus, sondern gewährt den ersatzpflichtigen 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern lediglich ein 
Leistungsverweigerungsrecht, das von ihnen als Einrede 
geltend gemacht werden kann. 
 
 
 

Folgen des Ablaufs der 
Verjährungsfrist 
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1.4.8 Die Verjährung ist vor ihrem Ablauf rechtzeitig zu 
hemmen, insbesondere dann, wenn eine Anerkennung 
des Erstattungsanspruchs durch die ersatzpflichtigen 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die einen Neubeginn 
der Verjährung zur Folge hätte (vgl. § 212 Abs. 1 Nr. 1 
BGB), nicht zu erwarten ist oder die Fortsetzung 
begonnener Verhandlungen verweigert wird (vgl. § 203 
BGB). Um eine Hemmung der Verjährung zu bewirken, 
kommen insbesondere die Zustellung eines 
Leistungsbescheides, eines Mahnbescheides oder die 
Klageerhebung in Betracht (vgl. §§ 204 ff. BGB). 
 

Hemmung der 
Verjährungsfrist 

1.4.9 Bei Regressansprüchen (mittelbarer Schaden – vgl. Nr. 
1.3.3) beginnt die Frist erst, wenn die BA den Anspruch 
des geschädigten Dritten diesem gegenüber anerkannt 
hat oder dessen Anspruch rechtskräftig festgestellt wird 
(vgl. § 75 Abs. 2 BBG). 
 

Verjährungsfrist bei 
mittelbarem Schaden 

1.4.10 Kann ein Erstattungsanspruch wegen Fristablaufs nicht 
mehr geltend gemacht werden, ist in einem weiteren 
Verfahren nach diesen Vorschriften zu prüfen, ob die für 
den dadurch entstandenen Vermögensschaden 
verantwortlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in 
Anspruch zu nehmen sind. 
 

Folgen bei 
Fristversäumnis 

1.5 Beteiligung der Personalvertretung 
 

 

1.5.1 Der Personalrat hat bei der Geltendmachung von 
Erstattungsansprüchen gegenüber Mitarbeitern gem. § 
76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG mitzubestimmen, sofern die 
betroffenen Mitarbeiter/innen dies beantragen. Zuständig 
ist die Personalvertretung derjenigen Dienststelle, die 
entscheidungsbefugt ist. 

Die Einleitung eines Mitbestimmungsverfahrens bei 
bereits ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeitern ist ausgeschlossen. 

Mitbestimmungs- 
recht 

1.5.2 Zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen i.S.d. § 
76 Abs. 2 Nr. 9 BPersVG gehört nicht die Einleitung eines 
Haftungsverfahrens (z.B. die Aufforderung zur 
Stellungnahme). Dagegen wird die vorsorgliche 
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Wahrung der 
Ausschlussfrist von der gesetzlichen Vorschrift erfasst. In 
diesen Fällen sind - wie auch bei der tatsächlichen 
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - die 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorher über 
die Möglichkeit, die Beteiligung des Personalrats zu 
beantragen, in Kenntnis zu setzen. Hierfür genügt eine 
mündliche Information, die aktenkundig zu machen ist.  
 

Grundsätze für die 
Beteiligung der 
Personalvertretung 

1.5.3 Kann eine Einigung mit der Personalvertretung nicht 
rechtzeitig (z.B. vor Ablauf einer Verjährungs- oder 
Ausschlussfrist) erreicht werden, ist der 

Einigungsverfahren 
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Erstattungsanspruch als vorläufige Regelung im Sinne 
des § 69 Abs. 5 BPersVG schriftlich geltend zu machen. 
Das Verfahren ist nach § 69 Abs. 2 bis 4 BPersVG unter 
Beachtung der geltenden Fristen unverzüglich 
fortzusetzen (siehe hierzu die Weisungen im Abschnitt A 
769 des Handbuchs des Dienstrechts, Teil I, Allgemeiner 
Teil - HDA -).  
Sofern Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter während des 
bereits eingeleiteten Mitbestimmungsverfahrens aus 
dem Dienst ausscheiden, berührt dies die Fortführung 
des Verfahrens nicht.  

Die vorstehenden Ausführungen gelten auch, wenn der 
Schaden durch eine BA-Beschäftigte oder einen 
BA-Beschäftigten in der gE verursacht wurde. 
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2 Zuständigkeiten 
 

 

2.1 Fachliche Zuständigkeiten 
 

 

2.1.1 Die fachliche Zuständigkeit der VfV obliegt im Jobcenter 
Landkreis Bad Doberan der BfdH. Hierbei wird sie in der 
rechtlichen Bewertung von fachlichen Sachverhalten 
vom verantwortlichen Fachbereich der jeweiligen 
Dienststellenebene (z. B. Bereich Recht der RD) im 
Rahmen von schriftlichen Stellungnahmen unterstützt. 
 

Grundsatz 

2.2 Organisatorische Zuständigkeiten 
 

 

2.2.1 Zuständig für die Prüfung der Frage, ob Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter einen Vermögensschaden verursacht 
haben, ist grundsätzlich der Bereich, in dem der 
Vermögensschaden entstanden ist. 
 

Grundsatz 

2.2.2 Sind an der Entstehung des Vermögensschadens 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verschiedener 
Bereiche einer Dienststelle beteiligt oder beruht der 
Vermögensschaden auf mehreren Ursachen, hat der 
Bereich die federführende Bearbeitung zu übernehmen, 
in dessen Zuständigkeitsbereich die erste Ursache für 
den Fehler gesetzt worden ist.  

Jeder Bereich klärt den Sachverhalt in eigener 
Zuständigkeit auf. Die hierfür notwendigen Unterlagen 
sind von dem federführenden Bereich unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. Das Ergebnis der 
Sachverhaltsaufklärung ist dem federführenden Bereich 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 

Beteiligung mehrerer 
Bereiche einer 
Dienststelle 

2.2.3 Sind an der Entstehung des Vermögensschadens 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verschiedener 
Dienststellen beteiligt, hat die zuerst betroffene 
Dienststelle die federführende Bearbeitung zu 
übernehmen.  

Jede Dienststelle klärt den Sachverhalt in eigener 
Zuständigkeit auf. Die hierfür notwendigen Unterlagen 
sind von der federführenden Dienststelle unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis der 
Sachverhaltsaufklärung ist der federführenden 
Dienststelle schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 

Beteiligung 
verschiedener 
Dienststellen 

2.2.4 Wird festgestellt, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
anderer Bereiche oder Dienststellen entgegen früherer 
Annahmen nicht beteiligt waren, sind die Unterlagen mit 
einer entsprechenden Stellungnahme zurückzugeben. 
 
 
 
 

Rückgabe an 
federführende Stelle 
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2.3 Funktionale Zuständigkeiten 
 

 

2.3.1 Vermögensschäden bis 30.000 € in gE 
 

 

 Die Feststellung des Schadens obliegt der/dem 
Teamleiter/in des zuständigen Bereiches. Die Befugnis 
zur Feststellung des Schadens kann auf Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter, die mindestens eine mit TE III bewertete 
Tätigkeit wahrnehmen, übertragen werden. Das 
Ergebnis der Schadensfeststellung ist der/dem 
Bereichsleiter/in schriftlich (siehe Vordruck - VfV 1a - 
Verfahrensvordruck) zur Verfügung zu stellen. 
 

Feststellung des 
Schadens 

 Die/der Bereichsleiter/in erstellt aufgrund der 
Schadensfeststellung einen Entscheidungsvorschlag 
und leitet diesen über die/den GF der gE an die/den BfdH 
der gE weiter. Sofern im Einzelfall in den gE kein/e 
Bereichsleiter/in vorhanden ist, tritt an deren/dessen 
Stelle die/der Geschäftsführer/in. 
 

Entscheidungs- 
vorschlag 

 Die Entscheidung obliegt der/dem zuständigen BfdH der 
gE. Die Durchsetzung des festgesetzten 
Erstattungsanspruchs kann nur durch den 
Dienstherrn/Arbeitgeber gemäß 3.4.5 erfolgen. 
 

Entscheidung 

2.3.2 Vermögensschäden über 30.000 € in gE 
 

 

 Die Feststellung des Schadens obliegt der 
Bereichsleiterin oder dem Bereichsleiter des zuständigen 
Bereiches. Sofern im Einzelfall in den gE kein/e 
Bereichsleiter/in vorhanden ist, tritt an deren/dessen 
Stelle die/der Geschäftsführer/in. Die Befugnis zur 
Feststellung des Schadens kann auf Teamleiterinnen 
oder Teamleiter, die mindestens eine mit TE III bewertete 
Tätigkeit wahrnehmen, übertragen werden. Das 
Ergebnis der Schadensfeststellung ist über den GF der 
gE der BfdH schriftlich (siehe Vordruck - VfV 1a - 
Verfahrensvordruck) zur Verfügung zu stellen. 
 

Feststellung des 
Schadens 

 Die BfdH erstellt aufgrund der Schadensfeststellung 
einen Entscheidungsvorschlag und leitet diesen über 
den BfdH der AA an den BfdH der zuständigen RD 
weiter. 
 

Entscheidungs- 
vorschlag 

 Die Entscheidung obliegt der/dem BfdH der zuständigen 
RD. Eine Delegation der Entscheidungsbefugnis auf 
die/den Leiter/in CF ist möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidung 
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2.3.3 Vermögensschäden unter Beteiligung von 
Mitgliedern der Geschäftsführung (AA, RD), 
Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleitern der 
Besonderen Dienststellen sowie 
Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführern der gE  
 

 

2.3.3.1 Die Feststellung des Schadens obliegt bei 
Vermögensschäden bis zu 10.000 € unter Beteiligung 
von Mitgliedern der Geschäftsführung in den AA und 
Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern in den gE 
der/dem Bereichsleiter/in des Bereiches, in dem der 
Schaden entstanden ist. Das Ergebnis der 
Schadensfeststellung ist der/dem BfdH der RD schriftlich 
(siehe Vordruck – VfV 1a – Verfahrensvordruck) zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Feststellung des 
Schadens 

 Die/der BfdH der RD erstellt aufgrund der 
Schadensfeststellung einen Entscheidungsvorschlag 
und leitet diesen an die/den VG der zuständigen RD 
weiter.  
 

Entscheidungs- 
vorschlag 

 Die Entscheidung obliegt der/dem VG der zuständigen 
RD. 
 

Entscheidung 

2.3.3.2 Die Feststellung des Schadens obliegt bei 
Vermögensschäden über 10.000 € unter Beteiligung von 
Mitgliedern der Geschäftsführung in den AA und 
Geschäftsführer/innen in den gE sowie bei jeglichen 
Vermögensschäden unter Beteiligung von Mitgliedern 
der Geschäftsführungen in den RD und 
Dienststellenleiter/innen der Besonderen Dienststellen 
der/dem Bereichsleiter/in des Bereiches, in dem der 
Schaden entstanden ist. Das Ergebnis der 
Schadensfeststellung ist über die vorgesetzte 
Dienststelle an den Bereich CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale zu 
übersenden (siehe Vordruck - VfV 1a - 
Verfahrensvordruck). 
Für den Fall, dass es keine vorgesetzte Dienststelle gibt, 
ist das Ergebnis direkt dem Bereich CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale vorzulegen. 
 

Feststellung des 
Schadens 

 Der Bereich CF 2 Vermögensschäden/Haftungen der 
Zentrale erstellt einen Entscheidungsvorschlag. 
 

Entscheidungs- 
vorschlag 

 Die Entscheidung obliegt der Zentrale CF 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidung 



 14   
 
 
  

2.3.4 Vermögensschäden durch IT-Verfahren (unabhängig 
von der Schadenshöhe) 
 

 

 Die Feststellung des Schadens obliegt der/dem 
Bereichsleiter/in des fachlich zuständigen Bereiches. 
Das Ergebnis der Schadensfeststellung ist über die 
vorgesetzte Dienststelle an den Bereich CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale zu 
übersenden (siehe Vordruck - VfV 1a - 
Verfahrensvordruck).  
 

Feststellung des 
Schadens 

 Zur Verhinderung weiterer Schäden ist vorab eine 
unverzügliche Unterrichtung (per Telefon, Telefax 
oder E-Mail) der Bereiche IT 2 und CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale 
vorzunehmen. 
 

 

 Der Bereich CF 2 Vermögensschäden/Haftungen der 
Zentrale koordiniert das Verfahren und erstellt einen 
Entscheidungsvorschlag.  
 

Entscheidungs- 
vorschlag 

 Die Entscheidung obliegt der Zentrale CF 2. 
 

Entscheidung 

2.4 Besonderheiten funktionaler Zuständigkeiten  
 

 

2.4.1 Die Haftbarmachung für Vermögensschäden durch 
kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gE 
(unabhängig von der Schadenshöhe), soweit diese 
Aufgaben der BA nach dem SGB II wahrnehmen, obliegt 
dem kommunalen Dienstherrn/Arbeitgeber. Die/der BfdH 
informiert den kommunalen Dienstherrn/ Arbeitgeber 
entsprechend und macht den Schadensersatzanspruch 
gegenüber dem kommunalen Dienstherrn/Arbeitgeber 
geltend, soweit dieser seinen Regressanspruch nicht an 
die BA abgetreten hat. 

Für das bis zur Entscheidung durchzuführende 
Verfahren gelten die Nrn. 2.3.1 analog. 
 

 

2.4.2 Wer an der Entstehung eines Vermögensschadens 
beteiligt ist/war, darf in eigener Person keine Feststellung 
und Entscheidung treffen.  
 

Eigene Person 

 Gleiches gilt für:  

• Verlobte der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters,  
• Ehegatten der Mitarbeiterin bzw des Mitarbeiters 

(auch wenn die Ehe nicht mehr besteht),  
• Lebenspartnerin/Lebenspartner nach dem 

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)  
• Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,  
• Verwandte in der Seitenlinie bis zum 3. Grad,  
• Verschwägerte in der Seitenlinie bis zum 2. Grad,  
• Pflegeeltern und Pflegekinder. 

 

Angehörige 
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2.5 Zuständigkeit der Zentrale  
 

 

2.5.1 Die Zustimmung des Bereichs CF 2 der Zentrale zur 
beabsichtigten Entscheidung ist für alle Dienststellen - 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Vermögensschadens 
-einzuholen: 
 
• bei Rechtsirrtum 
 
Ein Rechtsirrtum liegt vor, wenn trotz nachweisbar 
gewissenhafter Prüfung der jeweiligen Rechtslage 
anhand einschlägiger Quellen (Gesetz, Kommentar, 
Weisungen etc.) eine falsche Entscheidung getroffen 
wurde. 
Ein Rechtsirrtum liegt nicht vor, wenn bestehende 
Weisungen nicht beachtet oder naheliegende 
Überlegungen nicht angestellt, der Sachverhalt nicht 
vollständig aufgeklärt oder von einem unrichtigen 
Sachverhalt ausgegangen wurde. 
 
• bei unklaren oder fehlenden Regelungen 
 
• bei grundsätzlicher Bedeutung oder angenommenen 
präjudiziellen Auswirkungen der zu treffenden 
Entscheidung 
 
• bei Forderungen, die auf Grund des § 308 Abs. 3 InsO 
erloschen sind, wenn die für die Vermögenseinbuße 
verantwortlichen Beschäftigten nicht in Anspruch 
genommen oder die Forderungen niedergeschlagen 
werden sollen. 
 

Zustimmung der 
Zentrale 

2.5.3 Betrifft der Vermögensschaden verschiedene Haushalte 
unterschiedlicher Behörden, ist für die Zuständigkeit die 
Höhe des Gesamtschadens maßgebend. Ggf. sind die 
mit den Ländern bzw. anderen Stellen getroffenen 
Vereinbarungen zu beachten. 
 

Gesamtschaden 

2.5.4 Ergibt sich nach Feststellung des Vermögensschadens 
eine andere Schadenshöhe und damit eine andere 
Zuständigkeit, ist der Vorgang umgehend der dann 
zuständigen Stelle zuzuleiten.  
Nach Feststellung des Vermögensschadens geleistete 
Zahlungen zum Ausgleich des Schadens berühren die 
Zuständigkeit nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der 
Schadenshöhe 
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3 Durchführung des Verfahrens 
 

 

3.1 Sachverhaltsaufklärung  

 
 

3.1.1 Nach Feststellung eines Vermögensschadens ist 
unverzüglich der Sachverhalt aufzuklären. Es ist 
zunächst zu prüfen, wer den Vermögensschaden 
verursacht hat. Dem folgend ist zu prüfen, ob die/der 
Schädiger/in ihre/seine Dienstpflichten verletzt hat und 
die Dienstpflichtverletzung letztlich kausal / ursächlich für 
den Eintritt des Vermögensschadens war. Liegt eine 
solche Dienstpflichtverletzung vor, ist der 
Verschuldensgrad zu prüfen. Das Erstrecken des 
Verschuldens auf die Folgen der Dienstpflichtverletzung 
- also den eingetretenen Schaden - ist grundsätzlich 
nicht erforderlich. Es sind auch die Umstände 
festzustellen, die sich auf den Grad des Verschuldens 
auswirken (siehe Vordruck VfV 1a – 
Verfahrensvordruck). 
 

Sachverhalts- 
aufklärung 

3.1.2 Der Sachverhalt ist von den zur Feststellung des 
Vermögensschadens Befugten mit den Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern grundsätzlich in einem persönlichen 
Gespräch ausführlich zu erörtern.  
 
Die Gesprächsführung kann auf Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter, die mindestens eine mit TE III bewertete 
Tätigkeit wahrnehmen, übertragen werden.  
Ist eine Führungskraft an der Entstehung des 
Vermögensschadens beteiligt, ist das persönliche 
Gespräch Dem Geschäftsführer der gE zu führen. 
 
Ist die/der GF einer gE an der Entstehung eines 
Vermögensschadens beteiligt, ist der Vorgang an 
die/den VG der zuständigen AA abzugeben. Diese/r führt 
das Gespräch.  
 
Ist ein Mitglied der Geschäftsführung der AA an der 
Entstehung eines Vermögensschadens beteiligt, ist der 
Vorgang an die bzw. den BfdH der zuständigen RD 
abzugeben. Diese/r führt das Gespräch.  
 
Die Inhalte des Gespräches sind aktenkundig zu machen 
und von den Beteiligten zu bestätigen (siehe Vordruck 
VfV 2 - Gesprächsvermerk). 
 

Persönliches 
Gespräch 

3.1.3 Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind zu einer 
schriftlichen Stellungnahme aufzufordern (siehe 
Vordruck VfV 3 - schriftliche Stellungnahme), wenn 
 
• die Darstellung der Inhalte des persönlichen Gesprächs 
für die Entscheidung als nicht ausreichend erachtet wird,  
• ein persönliches Gespräch aufgrund von Abordnung 

Schriftliche 
Stellungnahme 
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oder Versetzung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters 
zu einer anderen Dienststelle nicht möglich ist. Die 
Beteiligung der neuen Dienststelle ist nur erforderlich, 
wenn der festgestellte Sachverhalt auf Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit schließen lässt, 
• bei ausgeschiedenen, beurlaubten oder länger 
erkrankten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der 
festgestellte Sachverhalt auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit schließen lässt. 
 

3.1.4 Auf die Anforderung einer schriftlichen Stellungnahme 
kann verzichtet werden, wenn der Vermögensschaden 
nach Feststellung vollständig ausgeglichen ist. 
 

Verzicht auf schriftliche 
Stellungnahme 

3.1.5 Bei Beträgen bis 500 € kann im Einzelfall auf die 
Einleitung eines Verfahrens zur Prüfung einer 
Erstattungspflicht verzichtet werden, wenn nach dem 
festgestellten Sachverhalt ohnehin ein Absehen von der 
Haftbarmachung in Betracht kommen würde. Dies 
bedeutet, dass das Verfahren bei strafbaren Handlungen 
(vgl. Nr. 4.1) auch bei Beträgen bis 500 € immer 
einzuleiten ist. 
(Hinweis: Die Entscheidungsbefugnisse richten sich 
nach Nr. 2.3, abhängig von der jeweiligen Fallgestaltung) 
 

Vermögensschäden bis 
500 € 

3.1.6 Ist ein Vermögensschaden, der sich aus einer Vielzahl 
von Einzelfällen zusammensetzt, auf eine Fehlerursache 
zurückzuführen, kann die Höhe des eingetretenen 
Gesamtschadens hinreichend geschätzt werden.  
Mit Zustimmung des Bereichs CF 2 der Zentrale kann die 
bzw. der zuständige BfdH bzw. die/der Leiter/in der 
Besonderen Dienststelle auf eine vollständige 
Feststellung aller Einzelfälle verzichten, wenn anhand 
der bereits bekannten Schadensfälle eine Entscheidung 
möglich ist. 
Dies gilt auch, wenn der Vermögensschaden wegen 
Fortgeltung des Verwaltungsaktes nicht endgültig 
beziffert werden kann. 
Nr. 3.4.2 ist zu beachten. 
 

Schätzung des 
Schadens 

3.1.7 Die Erstattungspflicht ist nicht zu prüfen, wenn bei zuviel 
gezahlten Bezügen auf die Inanspruchnahme des 
mitverpflichteten Dritten aus Billigkeitsgründen verzichtet 
wird oder die BA von ihren Rechten diesem gegenüber 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung keinen 
Gebrauch macht. Analog ist zu verfahren, wenn nach 
den vorliegenden Tatsachen von einem Wegfall der 
Bereicherung ausgegangen werden kann. Das nach § 72 
EStG an die Beschäftigten der Bundesagentur gezahlte 
Kindergeld fällt nicht unter diese Regelung. 
 
Das Gleiche gilt für den Fall, dass der 
Rückforderungsanspruch wegen des Ablaufs der 
tarifvertraglichen Ausschlussfristen nicht mehr geltend 
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gemacht werden kann. Sonstige gesetzliche 
Verjährungs- und Ausschlussfristen (z.B. § 28g SGB IV) 
fallen nicht unter diese Regelung. 
 
Die Erstattungspflicht ist jedoch zu prüfen, wenn sich 
nach Aktenlage Anhaltspunkte für eine strafbare 
Handlung (vgl. Nr. 4.1) ergeben. 
 
Soweit bei der Erstattungspflicht von Dienstbezügen 
oder Arbeitsentgelt wegen schuldhafter Pflichtverletzung 
eine Konkurrenz zum § 12 BBesG (ggf. in Verbindung mit 
den tarifvertraglichen Regelungen) besteht, ist der 
Erstattungsanspruch ggf. auch auf § 75 Abs. 1 BBG 
(oder die tarifvertraglichen Regelungen) zu stützen. Auf 
Nr. 12.2.0.2 BBesGVwV wird Bezug genommen. 
 
Da ein Vermögensschaden dennoch entstanden ist, ist 
ein Eintrag in die Schadensliste zwingend erforderlich 
(vgl. Vordruck VfV 8c – Schadensliste Interner Service). 
 

3.2 Entscheidungsvorschlag 
 

 

3.2.1 Nach Aufklärung des Sachverhalts ist ein 
Entscheidungsvorschlag zu erstellen. Dieser muss auf 
die tatsächlichen Umstände eingehen, die für den 
Schadenseintritt ursächlich waren, und be- und 
entlastende Momente gegeneinander abwägen (siehe 
Vordruck VfV 1a – Verfahrensvordruck).  
 

 

3.3 Entscheidung 
 

 

3.3.1 Nach Prüfung des Entscheidungsvorschlages ist die 
Entscheidung zu treffen, ob gegenüber der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter ein Erstattungsanspruch geltend 
gemacht wird (siehe Vordruck VfV 1a - 
Verfahrensvordruck). 

 

3.4 Geltendmachung des Erstattungsanspruchs 
 

 

3.4.1 Hat die Sachverhaltsaufklärung ergeben, dass der 
Vermögensschaden aufgrund einer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig begangenen Dienstpflichtverletzung 
entstanden ist, ist der festgestellte Erstattungsanspruch 
unverzüglich geltend zu machen.  
Das eingeleitete Verfahren ist zu beenden, wenn der 
Vermögensschaden vollständig ausgeglichen ist. Auf Nr. 
3.1.4 (vgl. Verzicht auf schriftliche Stellungnahme) wird 
hingewiesen.  
Bei Vermögensschäden, die durch kommunale 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer verursacht 
wurden, ist der festgestellte Erstattungsanspruch durch 
die BA unverzüglich gegenüber dem kommunalen 
Arbeitgeber geltend zu machen, sofern die 
Regressansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nicht an 
die BA abgetreten wurden. Bei Vermögensschäden 

Geltendmachung des 
Erstattungsanspruchs 
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aufgrund strafbarer Handlungen kann der festgestellte 
Erstattungsanspruch auch direkt gegenüber der 
kommunalen Arbeitnehmerin oder dem kommunalen 
Arbeitnehmer nach § 823 BGB geltend gemacht werden. 
 

3.4.2 Die Erstattungspflicht ist auf die Höhe des 
Vermögensschadens begrenzt, der sich bei Abschluss 
des Verfahrens als Restschaden ergibt.  
Eine Erstattungspflicht entfällt, wenn der 
Vermögensschaden bereits ausgeglichen ist.  
Kann der Vermögensschaden im Einzelfall nicht 
endgültig beziffert werden, ist die weitere 
Geltendmachung des noch entstehenden 

Vermögensschaden unter Vorbehalt zu stellen. (Vgl. Nr. 
3.1.6). 
 

Schadenshöhe 

3.4.3 Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ist die volle Höhe 
des Vermögensschadens zu fordern. 

• Bei grober Fahrlässigkeit kann sich der Umfang der 
Erstattungspflicht ausnahmsweise mindern, wenn dies 
nach Abwägung aller Gesamtumstände, insbesondere 
von Schadensanlass und Schadensfolgen, nach 
Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkten 
gerechtfertigt ist (z.B. Schadensrisiko der Tätigkeit, 
Stellung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, 
Verdienst und finanzielle Verhältnisse der Mitarbeiterin 
bzw. des Mitarbeiters, Dauer der Zugehörigkeit zur BA, 
Lebensalter, ihre/seine Familienverhältnisse, bisheriges 
dienstliches Verhalten). Ob und wieweit eine 
Schadensquotelung gerechtfertigt erscheint, ist in 
Ansehung der Pflichtverletzung und der Schadenshöhe 
zu beurteilen. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob für 
die schädigende Handlung eine dienstliche 
Veranlassung bestand. Eine Haftungsbeschränkung bei 
grober Fahrlässigkeit kommt dabei insbesondere in 
Betracht, wenn der Verdienst der Mitarbeiterin bzw. des 
Mitarbeiters in einem deutlichen Missverhältnis zum 
Schadensrisiko der Tätigkeit steht. 

• Bei grober Fahrlässigkeit kann sich der Umfang der 
Erstattungspflicht ausnahmsweise mindern oder von 
einer Erstattung abgesehen werden, wenn von einem 
mitwirkenden Verschulden von Dienstvorgesetzten 
auszugehen ist. 

Die Minderung der Erstattungspflicht oder das 
vollständige Absehen von einer Erstattung sind zu 
dokumentieren und nachvollziehbar zu begründen. 
 

Erstattungspflicht 

3.4.4 Haben mehrere Mitarbeiter den Vermögensschaden 
gemeinsam verursacht, sind sie entsprechend § 75 Abs. 
1 Satz 2 BBG bzw. §§ 421, 840 BGB als 
Gesamtschuldner in Anspruch zu nehmen. 

Der Anspruch ist grundsätzlich gegen jeden der 

Gesamtschuldner 
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Gesamtschuldner geltend zu machen (vgl. § 421 BGB). 
Dies gilt auch, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von 
mehreren Beteiligten den Vermögensschaden 
verursacht hat. 

Soweit die Einziehung des Gesamtschadensbetrages 
nicht gefährdet ist, kann von jeder/jedem 
Ersatzpflichtigen nur ein dem Grade  ihres/seines 
Mitverschuldens entsprechender Teil des 
Schadensbetrages eingezogen werden. 

Hat für den eingetretenen Vermögensschaden neben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein 
außenstehender Dritter (z.B. im Falle einer Überzahlung 
von Leistungen) einzutreten, kann im Einzelfall im 
Rahmen der Fürsorgepflicht von der Verwirklichung des 
Erstattungsanspruchs gegen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter vorläufig abgesehen werden. Dies setzt 
allerdings voraus, dass mit dem Ersatz des gesamten 
Vermögensschadens durch den beteiligten Dritten 
voraussichtlich zu rechnen ist. Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter haben den Erstattungsanspruch spätestens 
dann zu erfüllen, wenn sie aus der BA ausscheiden oder 
wenn Dritte den Vermögensschaden nicht innerhalb von 
zwei Jahren nach Geltendmachung ausgeglichen haben. 
Unabhängig davon ist auch bei einem vorläufigen 
Absehen von der Verwirklichung des 
Erstattungsanspruchs der Schaden gegenüber 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aber zur 
Vermeidung der Ausschlussfrist vorsorglich schriftlich 
geltend zu machen (vgl. 1.4.1). 

Soweit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der BA 
Schadensersatz leisten, geht der Anspruch der BA 
gegen Dritte auf die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
über (vgl. § 75 Abs. 3 BBG). Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil der BA geltend gemacht werden (vgl. § 426 
BGB). 
 

3.4.5 Die Durchsetzung des festgesetzten Erstattungs- 
anspruchs gegenüber Beschäftigten in den Agenturen 
für Arbeit und den gemeinsamen Einrichtungen obliegt 
der bzw. dem BfdH des zuständigen IS, in der RD der 
bzw. dem BfdH der RD, in den Besonderen Dienststellen 
der/dem Leiter/in oder der/dem Direktor/in und in der 
Zentrale dem Bereich CF 2. 
 

Zuständigkeit 

3.4.6 Der Anspruch kann  

• gegen alle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter durch 
Aufrechnung, gerichtliches Mahnverfahren und 
Leistungsklage,  

• gegen Beamtinnen oder Beamte auch durch 
Leistungsbescheid geltend gemacht werden.  
 

Durchsetzung 
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Wird zunächst nur ein Teilbetrag verlangt, ist ein 
Widerrufsvorbehalt erforderlich. 
 

3.4.7 Bei der Aufrechnung gegen den Anspruch auf 
Arbeitsentgelt der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
sind die §§ 387 ff. BGB zu beachten. Eine Aufrechnung 
ist nach § 394 BGB jedoch nur insoweit zulässig, als das 
Arbeitsentgelt pfändbar ist (vgl. §§ 850 ff. ZPO). Vor der 
Aufrechnung ist eine Anhörung der betroffenen 
Mitarbeiterin bzw. des betroffenen Mitarbeiters 
erforderlich.  

Die Aufrechnung setzt keinen Vollstreckungstitel voraus. 
Soweit kein Vollstreckungstitel vorliegt, sollte zur 
Rechtssicherheit eine schriftliche Erklärung gegenüber 
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer abgegeben 
werden. (siehe Vordruck VfV 5 – 
Aufrechnungserklärung).  

Bei der Aufrechnung gegen Dienstbezüge der 
Beamtinnen und Beamten ist neben den §§ 387 ff. BGB 
auch § 11 Abs. 2 BBesG zu beachten, eine Aufrechnung 
kann nur in Höhe des pfändbaren Teils der Bezüge 
erfolgen. Beruht der Erstattungsanspruch auf einer 
vorsätzlichen unerlaubten Handlung, kann die 
Aufrechnung auch über den pfändbaren Teil der 
Dienstbezüge hinaus geltend gemacht werden. (siehe 
Vordruck VfV 5 – Aufrechnungserklärung).  

Die Aufrechnung kann auf einen geringeren als den 
pfändbaren Teil des Arbeitsentgeltes/der Dienstbezüge 
beschränkt werden, wenn die wirtschaftlichen und 
persönlichen Verhältnisse sowie das Gesamtverhalten 
der ersatzpflichtigen Mitarbeiter dies rechtfertigen und 
die Einziehung der Forderung hierdurch weder 
unangemessen verzögert noch gefährdet wird. 
 

Aufrechnung 

3.4.8 Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll aus 
Gründen der Kostenersparnis und zur Vereinfachung 
des Verfahrens zunächst eine Verwirklichung des 
Anspruches im Wege des gerichtlichen Mahnverfahrens 
angestrebt werden. Für die Durchführung des 
Mahnverfahrens ist grundsätzlich das für den Wohnsitz 
des Antragsgegners zuständige Arbeitsgericht örtlich 
zuständig (§ 46a Abs. 2 ArbGG).  
 

Gerichtliches 
Mahnverfahren 

3.4.9 Der Erstattungsanspruch kann bei allen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern im Wege einer Klage geltend gemacht 
werden. Eine Klage ist erst zu erheben, wenn 
Ersatzpflichtige einer Aufforderung zur Zahlung der 
Schadenssumme trotz Fristsetzung nicht 
nachgekommen sind. 

 
 
 

Leistungsklage 
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Der Zulässigkeit der Leistungsklage steht bei 
Beamtinnen und Beamten nicht entgegen, dass der 
Anspruch auch durch Erstattungsbeschluss oder 
Leistungsbescheid geltend gemacht werden könnte.  

Zuständiges Gericht ist  

• für Leistungsklagen gegen Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer bzw. ausgeschiedene Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer das Arbeitsgericht, das für den 
Beschäftigungsort zuständig ist,  
• für Leistungsklagen gegen Beamtinnen und Beamte 
(auch ausgeschiedene), die auf § 75 Abs. 1 BBG gestützt 
sind, das für den Beschäftigungsort zuständige 
Verwaltungsgericht (vgl. § 126 BBG in Verbindung mit § 
126 BRRG),  
• für Leistungsklagen gegen Beamtinnen und Beamte, 
die auf die Rückgriffshaftung für mittelbare 
Vermögensschäden gestützt werden (Amtshaftung), das 
zuständige Zivilgericht (nach Art. 34 Satz 3 GG in 
Verbindung mit § 71 GVG das Landgericht). 
 

3.4.10 Ist der Dienstherr sowohl aus § 839 BGB in Verbindung 
mit Art. 34 GG als auch aus einem anderen Rechtsgrund 
leistungspflichtig (z.B. nach den beamtenrechtlichen 
Unfallfürsorgevorschriften) und besteht deshalb eine 
Rechtswegkonkurrenz, soll der Anspruch zunächst durch 
einen Leistungsbescheid geltend gemacht werden. 
Damit wird der verwaltungsgerichtliche Rechtsweg 
eröffnet. 
 

Rechtsweg- 
konkurrenz 

3.4.11 Beamtinnen oder Beamte können durch einen 
Leistungsbescheid (siehe Vordruck VfV 6 - 
Leistungsbescheid) zum Ersatz des 
Vermögensschadens herangezogen werden, wenn es 
sich hierbei nicht um einen Rückgriff nach § 75 Abs. 1 
BBG, Art. 34 GG handelt (BVerwGE 18, 283; 21, 270; 27, 
245). 
 
Der Leistungsbescheid ermöglicht die Vollstreckung im 
Verwaltungswege (vgl. § 3 Abs. 2 Buchstabe a VwVG). Die 
Erteilung eines Leistungsbescheides ist bei in das 
Beamtenverhältnis übernommenen Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmern ausgeschlossen, wenn es sich um 
einen Anspruch aus dem früheren Arbeitsverhältnis handelt 
(OVG Münster vom 03.07.1973 - A 629/72 - DÖD 1974, 
117). 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsbescheid 
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3.4.12 Bei Vorliegen einer strafbaren Handlung ist bei der 
Titulierung darauf zu achten, dass die Forderung aus 
einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung (§ 
823 BGB) resultiert. Dies verbessert die 
Pfändungsmöglichkeiten (vgl. §850f Abs. 2 ZPO, § 11 
Abs. 2 Satz 2 BBesG) und stellt sicher, dass die 
Forderung von der Erteilung der Restschuldbefreiung 
ausgenommen ist (vgl. § 302 Nr. 1 InsO). 
 

Titulierung bei 
strafbarer Handlung 

3.4.13 Im Übrigen sind bei der Einziehung bindend festgestellter 
Erstattungsansprüche die KEBest zu beachten. 
 

KEBest 

3.5 Beendigung des Verfahrens  
 

 

3.5.1 Nach Abschluss des Verfahrens ist den betroffenen 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern die Entscheidung 
bekannt zu geben. 

Bekanntgabe der 
Entscheidung 
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4 Einleitung weiterer Verfahren 
 

 

 Zusätzlich zum Verfahren bei festgestellten 
Vermögensschäden sind ggf. die nachfolgenden 
Verfahren einzuleiten:  
 

 

4.1 Strafbare Handlungen  
 

 

4.1.1 Strafbare Handlungen im Sinne dieser Vorschrift sind 
z.B.  

• Untreue, Diebstahl, Betrug  
• betrügerische Anweisung von Leistungen auf ein 
eigenes Konto oder das eines Dritten,  
• Vorteilsannahme oder -gewährung sowie 
Bestechlichkeit und Bestechung,  
• Steuerhinterziehung zu Gunsten der 
Kindergeldberechtigten (vgl. § 370 AO).  
 
Bei Vorliegen einer strafbaren Handlung ist 
entsprechend der HEGA 12/10-15 unverzüglich das 
Team für Kriminalprävention und -bekämpfung 
(KPB-Team) der Internen Revision zu informieren und 
das weitere Vorgehen mit diesem abzustimmen. Es ist 
Strafanzeige bei einer Strafverfolgungsbehörde (jede 
Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft) zu stellen. 
Hierfür ist die/der BfdH zuständig. Der durch Tatsachen 
begründete Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat 
reicht zunächst aus. 
 
Zur Sicherung des Erstattungsanspruchs ist das 
Beweismaterial unverzüglich sicherzustellen. Ggf. ist für 
sonstige notwendige Sicherungsmaßnahmen zu sorgen 
und die zuständige Polizeidienststelle/-Staatsanwalt- 
schaft einzuschalten. 
 
Wurden Akten oder sonstige Unterlagen (insbesondere 
mit kassenwirksamen Vorgängen oder 
zahlungsbegründenden Unterlagen) vernichtet, ist 
unverzüglich mit der Wiederherstellung dieser 
Unterlagen (Vorgänge) zu beginnen. Dasselbe gilt auch 
für elektronische Vorgänge bzw. für die in IT-Verfahren 
gespeicherten Daten. Ggf. ist beim RITS die interne 
Sicherung der elektronischen Bearbeitungsvorgänge zu 
veranlassen. Die Herausgabe dieser Sicherung erfolgt 
grundsätzlich nur bei vorliegendem richterlichen 
Beschluss. 
 
Vor Herausgabe von Unterlagen an andere Behörden, ist 
immer eine Mehrfertigung der Unterlagen zu 
veranlassen. 
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Parallel dazu ist zu prüfen, inwieweit folgende 
organisatorische Vorkehrungen zu veranlassen sind: 
 
• Erteilung von Hausverbot, vorläufige 

Dienstenthebung,  
• Einzug von Dienstausweis, Zutrittsberechtigungen, 

Schlüsseln usw.  
• Sperren aller IT-Kennungen,  
• Fristlose Kündigung/Entfernung aus dem Dienst.  

 
Am Tag des Bekanntwerdens der strafbaren Handlung 
ist zunächst die vorgesetzte Dienststelle über den 
Sachverhalt zu unterrichten. Es sind alle relevanten 
Informationen, die der fristgerechten Bearbeitung eines 
Vermögensschadens dienlich sind, zeitnah in geeigneter 
Form weiter zuleiten. Die Dienststelle gibt die Meldung 
ggf. über die weitere vorgesetzte Dienststelle an den 
Bereich CF 2 Vermögensschäden/Haftungen der 
Zentrale. 
 
Die Unterrichtung muss per Fax (0911 179 90 3272) oder 
elektronisch an das Postfach 
_BA-Zentrale-CF2-Vermögensschäden-Haftungen 
erfolgen. 
 
Über den Fortgang des Verfahrens haben die AA die RD, 
die RD und die Besonderen Dienststellen den Bereich 
CF 2 Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale mittels 
Vordruck VfV 1a – Verfahrensvordruck + VfV 7 – 
Unterrichtung über strafbare Handlungen zu 
unterrichten. Bei Abschluss der Ermittlungen hat eine 
gesonderte Meldung zu erfolgen. 
 
Bei der Berichterstattung ist insbesondere darzulegen: 
 
• wie sich der verursachte Vermögensschaden auf 

Bundes- und kommunale Mittel verteilt,  
 

• inwieweit Dritte (außerhalb der BA) beteiligt waren,  
 

• welche Schritte gegen die ggf. beteiligten weiteren 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (BA und kommunal) 
unternommen wurden und wann eine vorsorgliche 
Haftbarmachung im Rahmen der VfV erfolgte,  
 

• ob und wann eine Strafanzeige erstattet wurde,  
 

• in welcher Höhe bereits Erstattungen geleistet 
wurden, 

• welche Maßnahmen zur Sicherung der 
entstandenen Forderungen eingeleitet wurden,  
 

• ob Weisungen oder organisatorische Regelungen 

mailto:_BA-zentrale-cf2-vermögensschäden-haftungen
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die strafbare Handlung begünstigt haben,  
 

• ob Vorschläge zur Verhinderung ähnlicher 
strafbarer Handlungen gemacht werden können. 

 
Ablichtungen der gefertigten Niederschriften sind 
beizufügen. 
 
Die HEGA 12/10 - 15 - Umgang mit dolosen bzw. 
strafbaren Handlungen ist zu berücksichtigen.  
 

4.2 Disziplinarrecht 
 

 

4.2.1 Über die Einleitung und Durchführung von 
Disziplinarverfahren gegen Beamtinnen oder Beamte der 
BA oder arbeitsrechtlicher Maßnahmen gegen 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der BA ist 
gesondert zu entscheiden. Auf die Regelungen im RdErl 
9/2002 – 2440/2441/2442/2443 – sowie in der HEGA 
08/2008 lfd. Nr. 26 wird hingewiesen. Bei Verstößen 
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers der BA 
gegen die allgemeinen Pflichten bzw. bei 
vertragswidrigem Verhalten ist neben o.g. HEGA die DA 
4 zu § 3 Abs. 1 TV-BA zu beachten. 
 

Disziplinarrecht 

4.3 Information der Internen Revisionsstützpunkte, 
Zusammenarbeit mit dem Team für 
Kriminalitätsprävention und –bekämpfung 
 

 

4.3.1 Bei voraussichtlichen Vermögensschäden ab 50.000 € 
oder einer vermuteten bzw. erkennbaren Lücke im 
internen Kontrollsystem ist der jeweils zuständige 
Stützpunkt der Internen Revision unverzüglich zu 
informieren. 
 
Ist die Geschäftsführung einer Dienststelle an einem 
voraussichtlichen Vermögensschaden ab 50.000 € 
beteiligt, ist die Stabsstelle Interne Revision der Zentrale 
zu informieren. 
 
Bei dolosen Handlungen (strafrechtlicher 
Hintergrund/Amtsdelikte) ist betragsunabhängig das 
Team für Kriminalitätsprävention und -bekämpfung der 
Internen Revision zu informieren (siehe HEGA 12/10 - 15 
- Umgang mit dolosen bzw. strafbaren Handlungen). 
 
Um Vermögensschäden von der BA abzuwenden sind 
unabhängig von der Einschaltung des Teams für 
Kriminalitätsprävention und -bekämpfung die Verfahren 
ohne schuldhafte Verzögerung nach diesen Vorschriften 
durchzuführen und abzuschließen. Die 
Aufgabenerledigung der Internen Revision/ Team für 
Kriminalitätsprävention und -bekämpfung wird durch 
diese Verfahrensvorschriften nicht tangiert. 

Information der 
Internen 
Revisionsstützpunkte, 
Zusammenarbeit mit 
dem Team für 
Kriminalitätsprävention 
und -bekämpfung 
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5 Schlussvorschriften 
 

 

5.1 Aktenführung/Vertraulichkeit 

 
 

 Die im Zusammenhang mit den vorgenannten Verfahren 
anfallenden Unterlagen sind im jeweiligen Bereich unter 
dem entsprechenden Aktenzeichen abzulegen. Diese 
Unterlagen sind wie Personalvorgänge vertraulich zu 
behandeln und unter Verschluss zu halten. Die 
entsprechenden Unterlagen sind amtsintern und 
zwischen den Dienststellen in Verschlussmappen zu 
versenden. In Leistungs- und Personalakten sowie 
sonstigen (Neben-) Vorgängen sind grundsätzlich keine 
Mehrausfertigungen oder Durchschriften 
aufzubewahren. Die Ausnahme bilden Strafurteile und 
disziplinarrechtliche Entscheidungen. Wird die 
Aufrechnung erklärt, ist ein Abdruck der Erklärung zur 
Personalteilakte-Bezüge (PTA-Bez) zu nehmen. 
 

Aktenführung/ 
Vertraulichkeit 
 

5.2 Vordrucke 
 

Vordrucke 

 Für die genannten Verfahren sind die in der Anlage zur 
Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. 
 

 

5.3 Datenschutz  
 

 

 Die Regelungen zum Datenschutz, insbesondere die 
gesetzlichen Regelungen der §§ 67 ff. SGB X sowie des 
Bundesdatenschutzgesetz sind zu beachten.  
Es ist sicherzustellen, dass die abgelegten Unterlagen 
nur den zur Einsicht berechtigten Personen zugänglich 
gemacht werden. Bei Fragen zum Datenschutz können 
die Datenschutzbestimmungen der Bundesagentur für 
Arbeit (DatBest) herangezogen oder Kontakt zur 
Zentrale, Stabsstelle VA 2, aufgenommen werden. 
 

Datenschutz 
 

5.4 Schadensliste  
 Festgestellte Vermögensschäden sind in die 

Schadensliste einzutragen (siehe Vordrucke VfV 8a – 
Schadensliste SGB II, VfV 8b – Schadensliste SGB III 
und VfV 8c – Schadensliste Interner Service). Dabei ist 
das Haushaltsjahr maßgeblich, in dem der 
Vermögensschaden festgestellt wurde. Zahlungen oder 
gegen Dritte bestehende Ansprüche bleiben 
unberücksichtigt. Die Liste wird von dem Bereich geführt, 
in dem der Schaden entstanden ist. Sie kann 
entsprechend den örtlichen Bedürfnissen um zusätzliche 
Spalten (Aufteilung nach Sachgebieten) erweitert 
werden. 
 
 
 
 

Schadensliste 
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5.5 Haftungsliste 
 

 

 Geltend gemachte Erstattungsansprüche sind in die 
Haftungsliste einzutragen (siehe Vordrucke VfV 9a – 
Haftungsliste SGB II). Außerdem sind die Schadensfälle 
zu erfassen, in denen eine vorsorgliche 
Inanspruchnahme zur Abwendung des Ablaufs der 
Ausschlussfrist erforderlich wurde (vgl. Nr. 1 – 4.3).  
Vermögensschäden, die auf mehreren Ursachen 
beruhen, sind als ein Schadensfall zu behandeln.  
Sind Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus mehreren 
Bereichen oder Dienststellen beteiligt, ist der 
Vermögensschaden anteilig einzutragen. 
 

Haftungsliste 

5.6 Termine 
 

 

 Nach Abschluss des Haushaltsjahres haben die 
Bereiche, in denen Vermögensschäden entstanden sind, 
über das Büro der Geschäftsführung der AA dem Bereich 
Finanzen und Haushalt des zuständigen IS bis zum 20. 
Februar das Gesamtergebnis der festgestellten 
Vermögensschäden mitzuteilen (siehe Vordrucke VfV 
10a – Jahresmeldung SGB II und VfV 10b - 
Jahresmeldung SGB III). Dieser fasst die Ergebnisse für 
jede AA und jede gE zusammen und übermittelt sie, 
einschließlich der im IS erfassten Vermögensschäden 
(siehe Vordruck VfV 10c – Jahresmeldung Interner 
Service) bis zum 15. März an die zuständige RD.  
Zum 31. März übermitteln die RDen die 
zusammengefassten Ergebnisse (inkl. ihrer eigenen 
Ergebnisse) an den Bereich CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale (siehe 
Vordrucke VfV 11 – Gesamtjahresmeldung). 
Der Bereich CF 2 Vermögensschäden/Haftungen der 
Zentrale erstellt eine Gesamtübersicht und leitet diese an 
den Bundesrechnungshof. 
 

Termine 

5.7 Fachaufsicht/Prüfrecht/Qualitätssicherung 
 

 

 Zur Qualitätssicherung bei der Anwendung der 
Vorschriften zum Verfahren bei festgestellten 
Vermögensschäden führen die RDen im Rahmen ihrer 
Fachaufsicht einmal jährlich eine Stichprobenprüfung für 
die AA, AAgAw und gE durch.  
Hierbei sind 1 Prozent, mindestens aber 10 der 
abgeschlossenen Schadensfälle des laufenden 
Kalenderjahres aus den nachgeordneten Dienststellen 
zu prüfen. Inhalt der Prüfung ist die ordnungsgemäße 
Durchführung der Haftungsverfahren einschließlich der 
Beurteilung des Verschuldensgrades. Es ist 
sicherzustellen, dass Fälle aus verschiedenen 
Fachbereichen, unabhängig von der Schadenshöhe und 
des Schwierigkeitsgrades, ausgewählt werden.  
Festgestellte Mängel und Fehlbearbeitungen sind zu 

Fachaufsicht/ 
Prüfrecht/ 
Qualitätssicherung  
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beseitigen. Über das Prüfergebnis ist ein formloser 
Bericht an den Bereich CF 2 
Vermögensschäden/Haftungen der Zentrale zu senden.  
Die Zentrale prüft stichprobenhaft die ordnungsgemäße 
Durchführung aller Haftungsverfahren einschließlich der 
Beurteilung des Verschuldensgrades im Rahmen der 
Fachaufsicht in den Rechtskreisen SGB II und SGB III.  
 

5.8 Inkrafttreten 
 

 

 Diese Vorschriften treten am 20.08.2011 in Kraft; sie 
gelten auch für Fälle, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Fassung der VfV eingeleitet wurden. 
 

Inkrafttreten 
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6 Verzeichnis der Vordrucke 
 

 

 VfV 1a Verfahrensvordruck allgemein 
  
VfV 1b Verfahrensvordruck bis 500 €  
 
VfV 2 Gesprächsvermerk  
 
VfV 3 Schriftliche Stellungnahme  
 
VfV 4 vorsorgliche Haftbarmachung  
 
VfV 5 Aufrechnungserklärung  
 
VfV 6 Leistungsbescheid  
 
VfV 7 Unterrichtung über strafbare Handlungen  
 
VfV 8a Schadensliste SGB II  
 
VfV 9a Haftungsliste SGB II 
  
VfV 10a Jahresmeldung SGB II  
 
VfV 11 Gesamtjahresmeldung 
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7 Abkürzungsverzeichnis 
 

 

 AA  Agentur für Arbeit  
AAgAw  Agentur für Arbeit in getrennter Aufgabenwahrnehmung (SGB II)  
Abs.   Absatz  
AG   Aktiengesellschaft  
Ä-TV   Änderungstarifvertrag  
AO   Abgabenordnung  
BA   Bundesagentur für Arbeit  
BA-SH  BA-Service-Haus  
BBesG  Bundesbesoldungsgesetz  
BBesGVwV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz  
BBG   Bundesbeamtengesetz  
BfdH   Beauftragter für den Haushalt  
BGB   Bürgerliches Gesetzbuch  
BKGG  Bundeskindergeldgesetz  
BMAS  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung  
BPersVG  Bundespersonalvertretungsgesetz  
BRH   Bundesrechnungshof  
BRRG  Beamtenrechtsrahmengesetz  
BVerwGE  Bundesverwaltungsgericht  
CF   Controlling/Finanzen  
DA   Durchführungsanweisung  
DatBest  Datenschutzbestimmungen  
€   Euro  
E-Best  Einzugsbestimmungen  
EStG   Einkommenssteuergesetz  
GB   Geschäftsbereich  
gE   gemeinsame Einrichtung/-en nach § 44b SGB II  
GF   Geschäftsführerin, Geschäftsführer, Geschäftsführung  
GG   Grundgesetz  
ggf.   gegebenenfalls  
GIS   Geschäftsführerin/Geschäftsführer Interner Service  
GVG   Gerichtsverfassungsgesetz  
HDA   Handbuch des Dienstrechts  
HEGA  Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 
InsO   Insolvenzordnung  
IS   Interner Service  
IR   Interne Revision  
IT   Informationstechnik  
ITSYS  BA-IT-Systemhaus  
KEBest  Kassen- und Einzugsbestimmungen bei der BA  
Nr.   Nummer  
o.g.   oben genannt (-e/-er)  
OVG   Oberverwaltungsgericht  
POE   Personal/Organisationsentwicklung  
PTA-  Bez Personalteilakte-Bezüge  
RD   Regionaldirektion  
RdErl   Runderlass  
RITS   Regionaler IT-Service  
SB   Servicebereich  
SGB   Sozialgesetzbuch  
TE   Tätigkeitsebene  
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TV-BA  Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA  
TVN-BA  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der  
              Nachwuchskräfte der BA  
VfV   Verfahren bei festgestellten Vermögensschäden  
VG   Vorsitzende/Vorsitzender der Geschäftsführung  
vgl.   vergleiche  
VV   Vorsitzende/Vorsitzender des Vorstands  
VwVG  Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz  
z.B.   zum Beispiel  
ZPO   Zivilprozessordnung 

 
   
 


